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Herausgegeben und verlegt von der Stadt Schleswig. Erscheint nach Bedarf. 

Das Amtsblatt wird kostenlos abgegeben im Rathaus Schleswig, Zimmer 19. 

Behörden in Schleswig erhalten das Amtsblatt bei Bedarf per Mail. 

 
Das Amtsblatt kann auch unter www.schleswig.de eingesehen bzw. abgeru-

fen werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit und helfen Sie, die Umwelt durch 

vermeidbaren Papierverbrauch zu entlasten. Vielen Dank. 

 
Erhältlich im Rathaus Schleswig, Zimmer 19 
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BEKANNTMACHUNG 

 
der Berufe und anderer vergüteter oder 

ehrenamtlicher Tätigkeiten der Mitglieder der Ratsversammlung 
und der bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse der Stadt Schleswig 

 
Gemäß § 32 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 
28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153), in Verbindung mit § 4 der Geschäftsordnung der Ratsversammlung der Stadt 
Schleswig vom 13. Mai 2013 haben die Mitglieder der Ratsversammlung und der Ausschüsse der 
Stadt Schleswig der Bürgervorsteherin/dem Bürgervorsteher ihren Beruf sowie andere vergütete 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, sofern diese für die Ausübung ihres Mandats von Be-
deutung sein können. 
 
Die Angaben sind zu veröffentlichen. 
 
Nachstehend werden die Angaben entsprechend § 18 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Schles-
wig vom 3. Juni 2013 (Amtsblatt für die Stadt Schleswig Nr. 8/2013 vom 13. Juni 2013) in der Fas-
sung der 9. Nachtragssatzung vom 23.11.2020 (Amtsblatt Nr. 16/2020 vom 07.12.2020) öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
gez. Roß 
 
Susanne Roß 
Bürgervorsteherin 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
 
 

Berufe und andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten 
der Mitglieder der Ratsversammlung 

und der bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse 
 
Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 
 

Name Beruf Andere vergütete oder ehrenamtliche Tätig-
keiten 

Brzezicha, Franziska Pressesprecherin Keine 

Holst, Uwe Lehrer 1. Vorsitzender eines Sportvereins 

 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
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Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung des Bürgermeisters der Stadt Schleswig  
gem. § 155 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein  

(Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) 
 

Zur Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen öffentlich-rechtlicher Geldforderun-
gen ergeht die Mahnung nach § 270 LVwG für folgende pflichtigen Personen/Firmen: 

 
- Chrischon Thomsen bei Pinz, Erikstraße 3, 24837 Schleswig  

Schreiben vom 06.12.2022, Kassenzeichen 29938 
 

- Astrid Bär, Thyraweg 30, 24837 Schleswig 
Schreiben vom 06.12.2022, Kassenzeichen 30149 
 

- Beba Solarpark Schleswig UG & co. KG, Haferteich 15, 24837 Schleswig 
Schreiben vom 06.12.2022, Kassenzeichen 26605 
 

- FjordFliesen UG (haftungsbeschränkt), Paulihof 6, 24837 Schleswig 
Schreiben vom 06.12.2022, Kassenzeichen 30113 
 

Die Zustellung der Mahnungen erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung, da sie auf andere Weise 
nicht ausführbar ist. 
 
Die Mahnungen können von den betroffenen Personen/Firmen im 
 
Rathaus Schleswig, Rathausmarkt 1, 24837 Schleswig, Zimmer-Nr. 128, 
 
während der Öffnungszeiten 

 
Montag bis Freitag   08:30 - 12:00 Uhr 
und Donnerstag zusätzlich  14:30 - 18:00 Uhr 

 
eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Die Mahnungen gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen vergan-
gen sind (§ 155 Abs.2 LVwG).  
 
Schleswig, 16.01.2023 
 
Stadt Schleswig 
 
gez. 
 
Martin Renk 
Leiter der Finanzbuchhaltung 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
 

 

Bekanntmachung 
 
In der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Schleswig Nr. 14/2021 vom 06.12.2021 wurde 
auf den Seiten 115 bis 118 die Wahlbezirkseinteilung zur Kommunalwahl 2023 bekanntgegeben. 
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Diese Bekanntmachung ist wie folgt zu korrigieren. 
 
Die Begrifflichkeit „Wahlbezirkseinteilung“ ist falsch. Korrekt ist: „Wahlkreiseinteilung“. 
Die Begrifflichkeiten „Wahlbezirk 1, Wahlbezirk 2 usw. bis Wahlbezirk 16“ sind falsch. Korrekt sind: 
„Wahlkreis 1, Wahlkreis 2 usw. bis Wahlkreis 16“ 
 
Alle weiteren Angaben bleiben unverändert. 
 
Schleswig, 17. Januar 2023 
 
Stadt Schleswig 
Der Bürgermeister 
als Gemeindewahlleiter 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
 
 

Bekanntmachung 
 

Hinweis auf Widerspruchsrechte gegen Melderegisterauskünfte 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskünfte aus dem Melderegister 
in besonderen Fällen erteilen, sofern kein Widerspruch eingelegt wurde. Diese sind wie folgt: 

 
- Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen 
- Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 

Rundfunk 
- Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen 
Auf Antrag kann die Meldebehörde in den sechs vorangehenden Monaten der Wahl und Abstim-
mung auf staatlicher und kommunaler Ebene Auskunft über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, 
Anschriften und sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache, von Gruppen von Wahlberechtig-
ten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.  
 
Diese Melderegisterauskünfte dürfen nur für Zwecke der Werbung bei der Wahl oder Abstimmung 
an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen erteilt werden. Die Daten 
sind spätestens einen Monat nach der Wahl oder Stimmabgabe zu löschen.  

 
Übermittlung von Daten aus Anlass von Alter- oder Ehejubiläen 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk, Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen darf die 
Meldebehörde Angaben zu Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums erteilen. 
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50 und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Auf Anfrage kann die Meldebehörde Auskünfte an Adressbuchverlage zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten erteilen. Diese Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse 
in Buchform) verwendet werden.  
 
Sollen keine der aufgeführten Übermittlungen erfolgen, ist ein Widerspruch einzulegen. 
 
Der Widerspruch kann jederzeit gegenüber der Stadt Schleswig, Der Bürgermeister, FB Bildung, 
Kultur und Ordnung, SG Einwohnermeldeamt Rathausmarkt 1, 24837 Schleswig, schriftlich erklärt 
werden. Einer Begründung bedarf er nicht, da er von keinerlei Voraussetzung abhängig ist. 
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Ein entsprechendes Formular ist auf der Internetseite der Stadt Schleswig www.schleswig.de oder 
im Einwohnermeldeamt verfügbar. 
 
Schleswig, im Januar 2023 
 
Stadt Schleswig 
Der Bürgermeister 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
 
 

Bekanntmachung 
 

Hinweis auf Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft  

durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich – rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebe-
hörde von diesen Familienangehörigen gemäß § 42 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) vom 
3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der zurzeit geltenden Fassung folgende Daten übermitteln:  
 
1. Vor- und Familiennamen 
2. Geburtsdatum und Geburtsort 
3. Geschlecht 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
5. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum 
 
Familienangehörige im Sinne des Gesetzes sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. Die betroffenen Personen haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG zu widersprechen. 
 
Die nächste Datenübermittlung findet im Mai 2023 statt. 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen widersprochen haben. 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Schleswig, Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Rathausmarkt 1, 
24837 Schleswig, einzulegen.  
 
Schleswig, im Januar 2023 
 
Stadt Schleswig 
Der Bürgermeister 
 

Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 02/2023 vom 25.01.2023 
 

http://www.schleswig.de/

